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der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Preismissbrauch
im Bereich der Energieversorgung und des Lebensmittelhandels

A. Problem und Ziel

Im Energiesektor sowie im Lebensmittelhandel sind Entwicklungen zu ver-
zeichnen, durch die aufgrund unterschiedlicher Strategien marktmächtiger Un-
ternehmen Schäden für den Wettbewerb bzw. den Verbraucher drohen.

Auf den den Energienetzen vor- und nachgelagerten Energiemärkten hat sich ein
funktionierender Wettbewerb bisher nicht in ausreichendem Ausmaß ent-
wickelt. Das gegenwärtige Niveau der Energiepreise ist durch die Entwicklung
der Primärenergiekosten nicht hinreichend begründbar. Im Hinblick auf die
Missbrauchsaufsicht bedarf das kartellrechtliche Instrumentarium einer Schär-
fung, um ein effektives Vorgehen der Kartellbehörden gegen Preismissbräuche
in diesem Bereich sicherzustellen.

Die hohe Konzentration im Lebensmittelhandel und der dadurch stimulierte
Konkurrenzkampf der großen Handelsunternehmen haben zu einem z. T. ruinö-
sen Preiswettbewerb insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel geführt, der
durch Verkäufe unter Einstandspreis weiter verschärft wird. Dem Wettbewerbs-
druck durch die großen Handelsunternehmen sind kleine und mittlere Einzel-
händler vielfach nicht mehr gewachsen. Das bestehende Verbot von Verkäufen
unter Einstandspreis reicht zum Schutz der kleineren und mittleren Einzelhänd-
ler von Lebensmitteln nicht aus.

B. Lösung

Preismissbräuchen soll durch Verschärfungen der Missbrauchstatbestände und
durch Erleichterungen für die Kartellbehörden bei der Wahrnehmung der Preis-
missbrauchsaufsicht begegnet werden.

Durch die Einführung eines neuen, auf die Energiewirtschaft bezogenen Miss-
brauchstatbestands wird die Effektivität kartellbehördlicher Eingriffsmöglich-
keiten gesteigert. Durch die Änderung des § 20 Abs. 4 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB) wird auch der gelegentliche Verkauf von
Lebensmitteln unter Einstandspreis grundsätzlich untersagt.

Darüber hinaus werden einige redaktionelle Versehen im GWB und im Energie-
wirtschaftsgesetz (EnWG) berichtigt und die Bußgeldregelung des § 81 GWB
aus Gründen der Rechtssicherheit neu bekannt gemacht.
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C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine

2. Haushaltsausgaben mit Vollzugsaufwand

Der neue Missbrauchstatbestand im Bereich der Energieversorgung sowie die
Einführung des umfassenden Verbots des Verkaufs von Lebensmitteln unter
Einstandspreis werden zu einer finanziellen Belastung insbesondere des Bun-
deskartellamts in einer Größenordnung von rund 0,5 Mio. Euro jährlich, aber
auch der Kartellbehörden der Länder führen. Die finanzielle Belastung im Ener-
giebereich resultiert aus einem erheblich höheren Vollzugsaufwand für die kos-
tenbasierte Ermittlung eines Preismissbrauchs.

Für den Vollzug des Untereinstandspreisverbots werden ebenfalls aufwändige
kostenbasierte Ermittlungen erforderlich. Gelegentliche Aktionsverkäufe von
Lebensmitteln mit lokaler Begrenzung fallen dabei in die Zuständigkeit der
Landeskartellbehörden. Soweit es sich, wie in den bisherigen Fällen, um über-
regionale Strategien der großen Lebensmittelhändler handelt, ist das Bundes-
kartellamt zuständig. Der genaue Mehraufwand ist zurzeit nicht abschätzbar.
Die Kommunen sind nicht betroffen.

Der Personalbedarf beim Bundeskartellamt für die Umsetzung der neuen Auf-
gaben beläuft sich nach derzeitiger Schätzung auf insgesamt neun Planstellen.
Drei Planstellen (1 A 16, 1 A 14 und 1 A 8) zur Intensivierung der Missbrauchs-
bekämpfung im Energiebereich sind bereits im Haushalt 2007 ausgebracht.

E. Sonstige Kosten

Für die Wirtschaft entstehen insgesamt keine messbaren Mehrkosten. Durch die
Anwendung verschärfter Missbrauchsregeln im Energiebereich ist tendenziell
mit einer Kostenentlastung von Verbrauchern und Wirtschaft zu rechnen.

Dagegen kann das Verbot des Verkaufs von Lebensmitteln unter Einstandspreis
tendenziell zu einer Erhöhung der Einzelhandelspreise im Lebensmittelbereich
und damit des Preisniveaus, insbesondere des Verbraucherpreisniveaus, führen.
Auf längere Sicht soll die Regelung die Konzentration im Lebensmitteleinzel-
handel dämpfen und dadurch einer Preisanhebung durch marktmächtige
Handelskonzerne entgegenwirken. Die Auswirkungen lassen sich nicht quan-
tifizieren.

F. Bürokratiekosten

Es werden keine neuen Informationspflichten für die betroffenen Unternehmen
im Energiesektor und im Lebensmittelbereich begründet.

G. Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung

Die in diesem Gesetz enthaltenen Regelungen führen zu keinen unterschied-
lichen Auswirkungen bei Frauen und Männern und damit auch nicht zu nur mit-
telbaren Beeinträchtigungen. Sie haben gleichstellungspolitisch weder positive
noch negative Auswirkungen. Die Regelungen sind entsprechend § 1 Abs. 2
Satz 1 des Bundesgleichstellungsgesetzes (BGleiG) geschlechterneutral for-
muliert worden.
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Preismissbrauch
im Bereich der Energieversorgung und des Lebensmittelhandels

Vom …

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005 (BGBl. I
S. 2114), zuletzt geändert durch Artikel 7 Abs. 11 des Geset-
zes vom 26. März 2007 (BGBl. I S. 358), wird wie folgt ge-
ändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 29 wird wie folgt gefasst:

„§ 29 Energiewirtschaft“.

b) In der Angabe zu § 34a werden die Wörter „und Ein-
richtungen“ gestrichen.

c) Nach der Angabe zu § 78 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

„§ 78a Elektronische Dokumentenübermittlung“.

2. § 20 Abs. 4 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze er-
setzt:

„Eine unbillige Behinderung im Sinne des Satzes 1 liegt
insbesondere vor, wenn ein Unternehmen

1. Lebensmittel im Sinne des § 2 Abs. 2 des Lebensmit-
tel- und Futtermittelgesetzbuches unter Einstands-
preis oder

2. andere Waren oder gewerbliche Leistungen nicht nur
gelegentlich unter Einstandspreis

anbietet, es sei denn, dies ist jeweils sachlich gerechtfer-
tigt. Das Anbieten von Lebensmitteln unter Einstands-
preis ist sachlich gerechtfertigt, wenn es geeignet ist, den
Verderb oder die drohende Unverkäuflichkeit der Waren
beim Händler durch rechtzeitigen Verkauf zu verhindern,
sowie in vergleichbar schwerwiegenden Fällen. Werden
Lebensmittel an gemeinnützige Einrichtungen zur Ver-
wendung im Rahmen ihrer Aufgaben abgegeben, liegt
keine unbillige Behinderung vor.“

3. In § 22 Abs. 4 Satz 1 wird das Wort „angewendet“ durch
das Wort „angewandt“ ersetzt.

4. § 29 wird wie folgt gefasst:

„§ 29
Energiewirtschaft

Einem Unternehmen ist es verboten, als Anbieter von
Elektrizität oder Gas (Versorgungsunternehmen) auf
einem Markt, auf dem es allein oder zusammen mit ande-
ren Versorgungsunternehmen eine marktbeherrschende
Stellung hat, diese Stellung missbräuchlich auszunutzen,
indem es

1. Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen for-
dert, die ungünstiger sind als diejenigen anderer
Versorgungsunternehmen oder von Unternehmen
auf vergleichbaren Märkten, es sei denn, das Versor-
gungsunternehmen weist nach, dass die Abwei-
chung sachlich gerechtfertigt ist, oder

2. Entgelte fordert, die die Kosten in unangemessener
Weise überschreiten.

Kosten, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb
nicht einstellen würden, dürfen bei der Feststellung ei-
nes Missbrauchs im Sinne des Satzes 1 nicht berück-
sichtigt werden. Die §§ 19 und 20 bleiben unberührt.“

5. In § 32c Satz 1 wird die Angabe „§§ 1 und 19 bis 21“
durch die Angabe „§§ 1, 19 bis 21 und 29“ ersetzt.

6. In § 33 Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 2“ durch
die Angabe „Absatz 3“ ersetzt.

7. In der Überschrift des § 34a werden die Wörter „und
Einrichtungen“ gestrichen.

8. In § 35 Abs. 3 wird die Angabe „Verordnung (EWG)
Nr. 4064/89 des Rates vom 21. Dezember 1989“ durch
die Angabe „Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates
vom 20. Januar 2004“ ersetzt.

9. In § 41 Abs. 3 Satz 1, § 42 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4
Satz 1 werden jeweils die Wörter „Bundesminister für
Wirtschaft und Arbeit“ durch die Wörter „Bundes-
minister für Wirtschaft und Technologie“ ersetzt.

10. In § 42 Abs. 3 Satz 1, § 46 Abs. 4 Satz 2, § 48 Abs. 1,
§ 51 Abs. 2 Satz 2, §§ 52, 56 Abs. 3 Satz 3, § 59 Abs. 6
Satz 1 und Abs. 7 Satz 1, § 106 Abs. 1 Satz 4 und § 127
Nr. 8 werden jeweils die Wörter „Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit“ durch die Wörter „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie“ ersetzt.

11. In § 51 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1, § 53 Abs. 1
Satz 2, § 63 Abs. 4 Satz 1 und § 66 Abs. 1 Satz 3 wer-
den jeweils die Wörter „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit“ durch die Wörter „Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie“ ersetzt.

12. § 59 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt:

„Durchsuchungen sind zulässig, wenn zu vermuten ist,
dass sich in den betreffenden Räumen Unterlagen be-
finden, die die Kartellbehörde nach Absatz 1 einsehen,
prüfen oder herausverlangen darf.

Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird insoweit
eingeschränkt.“

13. § 64 Abs. 1 Nr. 1 wird aufgehoben.
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14. In § 66 Abs. 3 werden nach Satz 1 die folgenden Sätze
eingefügt:

„Im Fall des Absatzes 1 Satz 3 beginnt die Frist mit der
Zustellung der Verfügung des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie. Wird diese Verfügung an-
gefochten, beginnt die Frist zu dem Zeitpunkt, zu dem
die Untersagung unanfechtbar wird.“

15. Nach § 78 wird folgender § 78a eingefügt:

„§ 78a
Elektronische Dokumentenübermittlung

Im Beschwerdeverfahren und im Rechtsbeschwerde-
verfahren gelten § 130a Abs. 1 und 3 sowie § 133
Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozessordnung mit der Maß-
gabe entsprechend, dass die Beteiligten nach § 67 am
elektronischen Rechtsverkehr teilnehmen können. Die
Bundesregierung und die Landesregierungen bestim-
men für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den
Zeitpunkt, von dem an elektronische Dokumente bei
den Gerichten eingereicht werden können, sowie die für
die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form. Die
Landesregierungen können die Ermächtigung durch
Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen
übertragen. Die Zulassung der elektronischen Form
kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren beschränkt
werden.“

16. In § 80 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 Buchstabe a wird das Wort
„Freistellung“ durch die Wörter „Freigabe, Befreiung
oder Erlaubnis“ ersetzt.

17. § 81 wird wie folgt gefasst:

„§ 81
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer gegen den Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Dezember 2002
(ABl. EG Nr. C 325 S. 33) verstößt, indem er vorsätz-
lich oder fahrlässig

1. entgegen Artikel 81 Abs. 1 eine Vereinbarung trifft,
einen Beschluss fasst oder Verhaltensweisen aufein-
ander abstimmt oder

2. entgegen Artikel 82 Satz 1 eine beherrschende Stel-
lung missbräuchlich ausnutzt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. einer Vorschrift der §§ 1, 19 Abs. 1, § 20 Abs. 1,
auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1, § 20 Abs. 3
Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, § 20 Abs. 4
Satz 1 oder Abs. 6, § 21 Abs. 3 oder 4, § 29 Satz 1
oder § 41 Abs. 1 Satz 1 über das Verbot einer dort
genannten Vereinbarung, eines dort genannten Be-
schlusses, einer aufeinander abgestimmten Verhal-
tensweise, der missbräuchlichen Ausnutzung einer
marktbeherrschenden Stellung, einer Marktstellung
oder einer überlegenen Marktmacht, einer unbilli-
gen Behinderung oder unterschiedlichen Behand-
lung, der Ablehnung der Aufnahme eines Unterneh-
mens, der Ausübung eines Zwangs, der Zufügung
eines wirtschaftlichen Nachteils oder des Vollzugs
eines Zusammenschlusses zuwiderhandelt,

2. einer vollziehbaren Anordnung nach

a) § 30 Abs. 3, § 32 Abs. 1, § 32a Abs. 1, § 32b
Abs. 1 Satz 1 oder § 41 Abs. 4 Nr. 2, auch in
Verbindung mit § 40 Abs. 3a Satz 2, auch in Ver-
bindung mit § 41 Abs. 2 Satz 3 oder § 42 Abs. 2
Satz 2, oder § 60 oder

b) § 39 Abs. 5

zuwiderhandelt,

3. entgegen § 39 Abs. 1 einen Zusammenschluss nicht
richtig oder nicht vollständig anmeldet,

4. entgegen § 39 Abs. 6 eine Anzeige nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet,

5. einer vollziehbaren Auflage nach § 40 Abs. 3 Satz 1
oder § 42 Abs. 2 Satz 1 zuwiderhandelt oder

6. entgegen § 59 Abs. 2 eine Auskunft nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-
teilt, Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig herausgibt, geschäftliche Unterlagen
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur
Einsichtnahme und Prüfung vorlegt oder die Prü-
fung dieser geschäftlichen Unterlagen sowie das Be-
treten von Geschäftsräumen und -grundstücken
nicht duldet.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 21 Abs. 1 zu einer Liefersperre oder Be-
zugssperre auffordert,

2. entgegen § 21 Abs. 2 einen Nachteil androht oder
zufügt oder einen Vorteil verspricht oder gewährt
oder

3. entgegen § 24 Abs. 4 Satz 3 oder § 39 Abs. 3 Satz 5
eine Angabe macht oder benutzt.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der
Absätze 1, 2 Nr. 1, 2 Buchstabe a und Nr. 5 und des
Absatzes 3 mit einer Geldbuße bis zu einer Million
Euro geahndet werden. Wird in diesen Fällen eine
Geldbuße gegen ein Unternehmen oder eine Unterneh-
mensvereinigung verhängt, so darf die Geldbuße für
jedes an der Zuwiderhandlung beteiligte Unternehmen
oder jede beteiligte Unternehmensvereinigung über
Satz 1 hinaus 10 vom Hundert seines bzw. ihres jewei-
ligen im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Ge-
samtumsatzes nicht übersteigen. In den übrigen Fällen
kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu
hunderttausend Euro geahndet werden. Bei der Fest-
setzung der Höhe der Geldbuße sind sowohl die
Schwere der Zuwiderhandlung als auch deren Dauer zu
berücksichtigen.

(5) Bei der Zumessung der Geldbuße findet
§ 17 Abs. 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
mit der Maßgabe Anwendung, dass der wirtschaftliche
Vorteil, der aus der Ordnungswidrigkeit gezogen wur-
de, durch die Geldbuße nach Absatz 4 abgeschöpft wer-
den kann. Dient die Geldbuße allein der Ahndung, ist
dies bei der Zumessung entsprechend zu berücksichti-
gen.

(6) Im Bußgeldbescheid festgesetzte Geldbußen ge-
gen juristische Personen und Personenvereinigungen
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sind zu verzinsen; die Verzinsung beginnt zwei Wochen
nach Zustellung des Bußgeldbescheides. § 288 Abs. 1
Satz 2 und § 289 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
sind entsprechend anzuwenden.

(7) Das Bundeskartellamt kann allgemeine Verwal-
tungsgrundsätze über die Ausübung seines Ermessens
bei der Bemessung der Geldbuße, insbesondere für die
Feststellung der Bußgeldhöhe als auch für die Zusam-
menarbeit mit ausländischen Wettbewerbsbehörden,
festlegen.

(8) Die Verjährung der Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3 richtet sich
nach den Vorschriften des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten auch dann, wenn die Tat durch Verbreiten
von Druckschriften begangen wird. Die Verfolgung der
Ordnungswidrigkeiten nach den Absätzen 1, 2 Nr. 1
und Absatz 3 verjährt in fünf Jahren.

(9) Ist die Kommission der Europäischen Gemein-
schaft oder sind die Wettbewerbsbehörden anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft auf Grund
einer Beschwerde oder von Amts wegen mit einem Ver-
fahren wegen eines Verstoßes gegen Artikel 81 oder 82
des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft gegen dieselbe Vereinbarung, denselben Be-
schluss oder dieselbe Verhaltensweise wie die Kartell-
behörde befasst, wird für Ordnungswidrigkeiten nach
Absatz 1 die Verjährung durch die den § 33 Abs. 1 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten entsprechenden
Handlungen dieser Wettbewerbsbehörden unterbro-
chen.

(10) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die
nach § 48, auch in Verbindung mit § 49 Abs. 3 und 4,
oder § 50 zuständige Behörde.“

18. In § 90 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „und, wenn der
Rechtsstreit eines der in § 29 bezeichneten Unterneh-
men betrifft, auch aus den Mitgliedern der zuständigen
Aufsichtsbehörde,“ gestrichen.

19. In § 130 Abs. 3 wird die Angabe „§§ 19 und 20“ durch
die Angabe „§§ 19, 20 und 29“ ersetzt.

20. § 131 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1

aa) werden die Wörter „Freistellungen von Lizenz-
verträgen nach § 17 Abs. 3“ gestrichen und

bb) wird die Angabe „§ 22 Abs. 4“ durch die Anga-
be „§ 22 Abs. 2“ ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Verfügungen der Kartellbehörde, durch die Verein-
barungen und Beschlüsse nach § 10 Abs. 1 in der
am 30. Juni 2005 geltenden Fassung freigestellt
sind, und Freistellungen von Lizenzverträgen nach
§ 17 Abs. 3 in der am 30. Juni 2005 geltenden Fas-
sung werden am 31. Dezember 2007 unwirksam.“

c) In Absatz 3 wird die Angabe „Absatz 2 Satz 1 und 2“
durch die Angabe „Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

d) Folgender Absatz wird angefügt:

„(7) § 29 ist nach dem 31. Dezember 2012 nicht
mehr anzuwenden.“

Artikel 2

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I
S. 1970, 3621), zuletzt geändert durch Artikel 7 Abs. 11 des
Gesetzes vom 26. März 2007 (BGBl. I S. 358), wird wie
folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 66 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

„§ 66a Vorabentscheidung über Zuständigkeit“.

b) Nach der Angabe zu § 83 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

„§ 83a Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör“.

c) Nach der Angabe zu § 90 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

„§ 90a Elektronische Dokumentenübermittlung“.

2. In § 58 Abs. 2 wird die Angabe „§§ 19 und 20 Abs. 1 und
2“ durch die Angabe „§§ 19, 20 und 29“ ersetzt.

3. Nach § 66 wird folgender § 66a eingefügt:

„§ 66a
Vorabentscheidung über Zuständigkeit

(1) Macht ein Beteiligter die örtliche oder sachliche
Unzuständigkeit der Regulierungsbehörde geltend, so
kann die Regulierungsbehörde über die Zuständigkeit
vorab entscheiden. Die Verfügung kann selbständig mit
der Beschwerde angefochten werden.

(2) Hat ein Beteiligter die örtliche oder sachliche Un-
zuständigkeit der Regulierungsbehörde nicht geltend ge-
macht, so kann eine Beschwerde nicht darauf gestützt
werden, dass die Regulierungsbehörde ihre Zuständigkeit
zu Unrecht angenommen hat.“

4. § 69 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Durchsuchungen sind zulässig, wenn zu vermuten
ist, dass sich in den betreffenden Räumen Unterlagen
befinden, die die Regulierungsbehörde nach Absatz 1
einsehen, prüfen oder herausverlangen darf.“

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird insoweit
eingeschränkt.“

5. Nach § 83 wird folgender § 83a eingefügt:

„§ 83a
Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs

auf rechtliches Gehör

(1) Auf die Rüge eines durch eine gerichtliche Ent-
scheidung beschwerten Beteiligten ist das Verfahren fort-
zuführen, wenn

1. ein Rechtsmittel oder ein anderer Rechtsbehelf gegen
die Entscheidung nicht gegeben ist und
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2. das Gericht den Anspruch dieses Beteiligten auf
rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise
verletzt hat.

Gegen eine der Entscheidung vorausgehende Entschei-
dung findet die Rüge nicht statt.

(2) Die Rüge ist innerhalb von zwei Wochen nach
Kenntnis von der Verletzung des rechtlichen Gehörs zu
erheben; der Zeitpunkt der Kenntniserlangung ist glaub-
haft zu machen. Nach Ablauf eines Jahres seit Bekannt-
gabe der angegriffenen Entscheidung kann die Rüge
nicht mehr erhoben werden. Formlos mitgeteilte Ent-
scheidungen gelten mit dem dritten Tage nach Aufgabe
zur Post als bekannt gegeben. Die Rüge ist schriftlich
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle bei dem Gericht zu erheben, dessen Ent-
scheidung angegriffen wird. Die Rüge muss die angegrif-
fene Entscheidung bezeichnen und das Vorliegen der in
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 genannten Voraussetzungen dar-
legen.

(3) Den übrigen Beteiligten ist, soweit erforderlich,
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(4) Ist die Rüge nicht statthaft oder nicht in der gesetz-
lichen Form oder Frist erhoben, so ist sie als unzulässig
zu verwerfen. Ist die Rüge unbegründet, weist das Ge-
richt sie zurück. Die Entscheidung ergeht durch unan-
fechtbaren Beschluss. Der Beschluss soll kurz begründet
werden.

(5) Ist die Rüge begründet, so hilft ihr das Gericht ab,
indem es das Verfahren fortführt, soweit dies auf Grund
der Rüge geboten ist. Das Verfahren wird in die Lage zu-
rückversetzt, in der es sich vor dem Schluss der münd-
lichen Verhandlung befand. Im schriftlichen Verfahren
tritt an die Stelle des Schlusses der mündlichen Verhand-
lung der Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze eingereicht

werden können. Für den Ausspruch des Gerichts ist § 343
der Zivilprozessordnung anzuwenden.

(6) § 149 Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsord-
nung ist entsprechend anzuwenden.“

6. Nach § 90 wird folgender § 90a eingefügt:

„§ 90a
Elektronische Dokumentenübermittlung

„Im Beschwerdeverfahren und im Rechtsbeschwerde-
verfahren gelten § 130a Abs. 1 und 3 sowie § 133 Abs. 1
Satz 2 der Zivilprozessordnung mit der Maßgabe entspre-
chend, dass die Beteiligten nach § 89 am elektronischen
Rechtsverkehr teilnehmen können. Die Bundesregierung
und die Landesregierungen bestimmen für ihren Bereich
durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an elek-
tronische Dokumente bei den Gerichten eingereicht wer-
den können, sowie die für die Bearbeitung der Dokumen-
te geeignete Form. Die Landesregierungen können die
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landes-
justizverwaltungen übertragen. Die Zulassung der elek-
tronischen Form kann auf einzelne Gerichte oder Verfah-
ren beschränkt werden.“

7. § 111 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 wird die Angabe
„§§ 19 und 20“ jeweils durch die Angabe „§§ 19, 20
und 29“ ersetzt.

b) In Absatz 3 werden die Wörter „sowie Artikel 82 des
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaften“ gestrichen.

Artikel 3

Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines

Das Gesetz soll missbräuchlichen Preissetzungsstrategien
bei der Energieversorgung sowie im Lebensmittelhandel
entgegenwirken.

1. Ziele und Grundzüge der Änderungen

a) Verschärfung der Missbrauchsaufsicht im Energiesektor

Die den Energienetzen vor- und nachgelagerten Märkte
haben sich seit der mehr als acht Jahre zurückliegenden
rechtlichen Marktöffnung noch nicht zu funktionie-
renden Wettbewerbsmärkten entwickelt. Defizite sind
insbesondere im Erzeugungsbereich von Elektrizität und
– u. a. bedingt durch bislang nur unzureichend funktio-
nierende Durchleitungsmodelle – im Haushaltskunden-
geschäft mit Gas festzustellen. Die Energiemärkte sind
von einer starken vertikalen Integration und zunehmen-
der Konzentration geprägt. Die Energiepreise sind auf ein
volkswirtschaftlich bedenkliches Niveau gestiegen, das
mit der Entwicklung der Primärenergiekosten nicht mehr
begründbar erscheint und industrielle Abnehmer sowie
Endverbraucher über Gebühr belastet. Insbesondere mit
Blick auf die nicht regulierten Märkte sollen deshalb die
Eingriffsmöglichkeiten nach dem Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) gegenüber marktbeherr-
schenden Energieversorgungsunternehmen verbessert
werden.

Ziel des § 29 ist eine Schärfung des kartellrechtlichen
Instrumentariums zur Bekämpfung missbräuchlich über-
höhter Energiepreise mittels einer auf den Energiesektor
zugeschnittenen Ausprägung der Generalklausel des § 19
Abs. 1 GWB. Angesichts des in § 111 des Energiewirt-
schaftsgesetzes (EnWG) geregelten Vorrangs der Preis-
regulierung für Netze entfaltet § 29 nur für die vor- und
nachgelagerten Energiemärkte Wirkung. Mit der zeitlich
befristeten Regelung soll den spezifischen Problemen der
Missbrauchsaufsicht auf den betroffenen Märkten be-
gegnet werden. Den Kartellbehörden wird dadurch die
Durchsetzung des in § 19 GWB festgelegten Miss-
brauchsverbots erleichtert. Von der Rechtsanwendung
entwickelte Konzepte der Missbrauchsaufsicht nach § 19
GWB und Artikel 82 des Vertrages zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag) werden in das
Gesetz übernommen. Damit wird keine Preisregulierung
auf bisher nicht regulierten Märkten eingeführt. Es bleibt
bei einer in das Aufgreifermessen der Kartellbehörde
gestellten Ex-post-Kontrolle über marktbeherrschende
Unternehmen im Einzelfall. Erleichterte Missbrauchs-
verfahren sind erforderlich, solange sich der Wettbewerb
in der Energiewirtschaft noch nicht voll entfaltet hat.

b) Änderung des Verbots von Untereinstandspreisverkäufen

Der Lebensmitteleinzelhandel ist von einem scharfen und
teilweise ruinösen Preiskampf geprägt. Insbesondere die
großen Handelsunternehmen verfügen durch die hohe
Konzentration über eine erhebliche Nachfragemacht ge-
genüber den vielfach deutlich geringer konzentrierten

Herstellern. Sie sind in der Lage, durch Niedrigpreisstra-
tegien, bei denen Kunden auch durch Untereinstands-
preisverkäufe angelockt werden, einen Preisdruck auszu-
üben, bei dem kleine und mittlere Einzelhandelsbetriebe
mit ihren im Allgemeinen deutlich ungünstigeren Ein-
kaufsbedingungen vielfach nicht mithalten können. Klei-
ne und mittlere Betriebe, die diesen Niedrigpreisstrate-
gien nicht gewachsen sind, werden dadurch nach und
nach vom Markt verdrängt, was auf Dauer die breite Ver-
sorgung vor allem im ländlichen Raum beeinträchtigen
kann. Von dem von Niedrigpreisstrategien geprägten
Konkurrenzkampf der Handelsunternehmen geht auf die
Dauer auch eine Gefahr für die Qualität von Lebens-
mitteln aus. Mit dem grundsätzlichen Verbot des Ver-
kaufs von Lebensmitteln unter Einstandspreis will die
Bundesregierung deshalb ein Signal für einen hohen
Sicherheitsstandard bei Lebensmitteln setzen und Nied-
rigpreisstrategien entgegenwirken.

Gleichzeitig sollen der ruinöse Preiswettbewerb im
Lebensmitteleinzelhandel begrenzt und kleine und mitt-
lere Lebensmittelhändler vor unbilligen Verdrängungs-
praktiken marktstarker Handelskonzerne wirksamer ge-
schützt werden. Das bestehende Verbot von Unterein-
standspreisverkäufen schafft nur unzureichend Abhilfe,
da das gelegentliche Anbieten von Waren unter Ein-
standspreis erlaubt bleibt. Daher wird zukünftig auch der
gelegentliche Verkauf von Lebensmitteln unter Ein-
standspreis grundsätzlich untersagt. Sachlich gerechtfer-
tigte Verkäufe unter Einstandspreis bleiben im Einzelfall
möglich.

Der Lebensmittelhandel ist durch einen besonders hohen
Wettbewerbsdruck gekennzeichnet, wie auch die Unter-
suchungen der Monopolkommission bestätigt haben.
Deshalb wird das verschärfte Verbot von Verkäufen unter
dem Einstandspreis auf den Handel mit Lebensmitteln
beschränkt. Für eine Ausdehnung auf andere Bereiche
besteht keine Veranlassung, da sich die bestehende Rege-
lung insoweit bewährt hat.

c) Weitere Änderungen in GWB und EnWG

Durch weitere Änderungen werden einige redaktionelle
Versehen im GWB und EnWG berichtigt. Aus Gründen
der Rechtssicherheit wird die Bußgeldregelung des § 81
GWB neu bekannt gemacht.

2. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung
des GWB beruht auf Artikel 74 Abs. 1 Nr. 16 des Grundge-
setzes (GG) (Verhütung des Missbrauchs wirtschaftlicher
Machtstellung) und Artikel 74 Abs. 1 Nr. 1 GG (gericht-
liches Verfahren und Strafrecht). Der Bund hat durch den Er-
lass des GWB von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Ge-
brauch gemacht.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung
des EnWG beruht auf Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 GG (Recht
der Wirtschaft). Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur
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Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im Sinne von
Artikel 72 Abs. 2 GG erforderlich, da es sich im Wesentli-
chen um Folgeänderungen bereits bestehender bundesein-
heitlich geltender Vorschriften handelt.

3. Gender Mainstreaming

Die in diesem Gesetz enthaltenen Regelungen haben keine
unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen und Männer
und führen damit auch nicht zu nur mittelbaren Beeinträch-
tigungen. Sie haben gleichstellungspolitisch weder positive
noch negative Auswirkungen. Die Regelungen sind entspre-
chend § 1 Abs. 2 Satz 1 BGleiG geschlechtsneutral formu-
liert worden.

4. Kosten

Bund, Länder und Gemeinden werden im Bereich der Haus-
haltsausgaben ohne Vollzugsaufwand nicht mit Mehrkosten
belastet.

Im Bereich der Haushaltsausgaben mit Vollzugsaufwand
werden die Verschärfung der Missbrauchsaufsicht im Ener-
giesektor sowie die Einführung des umfassenden Verbots
des Verkaufs von Lebensmitteln unter Einstandspreis zu ei-
ner finanziellen Belastung und entsprechendem Personalbe-
darf, insbesondere des Bundeskartellamts, in einer Größen-
ordnung von rund 0,5 Mio. Euro jährlich, aber auch der
Kartellbehörden der Länder führen. Diese resultieren vor
allem aus dem voraussichtlich sehr umfangreichen Ermitt-
lungsbedarf in beiden Bereichen. Die geplante Erweiterung
der rechtlichen Handlungsmöglichkeiten im Bereich der
Missbrauchsaufsicht liefe leer, wenn das Bundeskartellamt
nicht in die Lage versetzt wird, hiervon auch in effektiver
Weise Gebrauch zu machen. Zur flächendeckenden Durch-
setzung der Missbrauchsaufsicht genügt es erfahrungsgemäß
nicht, einzelne Missbrauchsverfahren zu führen. Vielmehr
haben insbesondere die bisherigen Erfahrungen im Energie-
bereich gezeigt, dass hier eine Vielzahl von Verfahren aufzu-
greifen wäre. Der Personalbedarf beim Bundeskartellamt für
die Umsetzung der neuen Aufgaben beläuft sich nach der-
zeitiger Schätzung auf insgesamt neun Planstellen. Drei
Planstellen (1 A 16, 1 A 14 und 1 A 8) zur Intensivierung der
Missbrauchsbekämpfung im Energiebereich sind bereits im
Haushalt 2007 ausgebracht.

Für die Wirtschaft entstehen durch die Einführung der ver-
schärften Missbrauchsaufsicht in § 29 keine messbaren
Mehrkosten. Insbesondere werden keine neuen Informa-
tionspflichten (Datenbereitstellungs- oder Auskunftspflich-
ten) für die betroffenen Unternehmen geschaffen, die
Bürokratiekosten induzieren. Für ein auf § 29 gestütztes Ver-
fahren gelten dieselben Verpflichtungen, die Energieversor-
gungsunternehmen nach geltendem Recht träfen. Durch die
Anwendung verschärfter Missbrauchsregeln im Energiebe-
reich ist tendenziell mit einer Kostenentlastung von Verbrau-
chern und Wirtschaft zu rechnen.

Tendenziell kann das Verbot des Verkaufs von Lebensmitteln
unter Einstandspreis zu einer Erhöhung der Einzelpreise im
Lebensmittelbereich und damit des Preisniveaus, insbeson-
dere des Verbraucherpreisniveaus, führen. Diese Auswir-
kung lässt sich im Einzelnen nicht bemessen. Langfristig soll
die Regelung die Konzentration im Lebensmitteleinzelhan-
del dämpfen und dadurch die Existenz von kleinen und mitt-

leren Handelsunternehmen schützen, was auch den Verbrau-
chern zugute kommt.

5. Befristung

Die Befristung der Geltungsdauer des § 29 soll dazu bei-
tragen, Sonderregelungen für Branchen in diesem Gesetz zu
beschränken und nur so lange zuzulassen, wie sie zur Errei-
chung des Gesetzeszwecks unbedingt erforderlich sind.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Im Inhaltsverzeichnis wird mit § 29 ein neuer Missbrauchs-
tatbestand im Bereich der Energiewirtschaft eingefügt. In
der den § 34a betreffenden Zeile muss ein Redaktionsverse-
hen bereinigt werden (siehe unten zu Nummer 7). Nach der
Angabe zu § 78 wird ein neuer § 78a zur elektronischen Do-
kumentenübermittlung eingefügt.

Zu Nummer 2 (§ 20 Abs. 4)

Der teilweise ruinöse Preiswettbewerb im Lebensmittelein-
zelhandel, zu dem auch Verkäufe unter Einstandspreis durch
große Handelsunternehmen beitragen, gefährdet auf Dauer
die Existenzbasis vor allem kleiner und mittlerer Betriebe.
Diese bedürfen eines besonderen Schutzes gegen einen Ver-
drängungswettbewerb durch marktmächtige Großunter-
nehmen des Handels. Daher wird zukünftig auch der gele-
gentliche Verkauf von Lebensmitteln unter Einstandspreis
grundsätzlich untersagt. Davon ausgenommen bleiben wei-
terhin solche Verkäufe unter Einstandspreis, die sachlich ge-
rechtfertigt sind. Eine sachliche Rechtfertigung liegt vor,
wenn der Verkauf geeignet ist, einen unmittelbar bevorste-
henden physischen Verderb zu verhindern. Gleiches gilt für
Saisonartikel bzw. speziell im Hinblick auf ein bestimmtes
Ereignis hergestellte Artikel, wenn diese nach Ablauf der
Saison bzw. nach dem Ende des Ereignisses unverkäuflich
sind. Im Übrigen ist im Fall von Lebensmitteln das Tatbe-
standsmerkmal der sachlichen Rechtfertigung jedoch eng
auszulegen und erfasst neben den im Gesetz explizit genann-
ten Gründen nur vergleichbar schwerwiegende Fälle. Denk-
bar ist dies beispielsweise bei beschädigter Ware oder bei
Ausschussware. Bei der Abgabe von Lebensmitteln an ge-
meinnützige Einrichtungen zur Verwendung im Rahmen ih-
rer Aufgaben fehlt es bereits an einer unbilligen Behinde-
rung.

Zu Nummer 3 (§ 22 Abs. 4 Satz 1)

Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung (Anpas-
sung an die Formulierung in den Absätzen 1 und 3).

Zu Nummer 4 (§ 29)

Der Terminus „Entgelte“ in § 29 entspricht dem Entgeltbe-
griff des § 19 Abs. 4. Er umfasst auch einzeln ausgewiesene
und einer eigenen Preisbildung zugängliche Preise, z. B.
Messpreise. Sie können einer Missbrauchskontrolle unterzo-
gen werden. Ebenso können einzelne Preisbildungsfaktoren
und nicht nur die geforderten Entgelte als solche von Bedeu-
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tung sein. So hat der Bundesgerichtshof (BGH) (vom
18. Oktober 2005, Lichtblick, KZR 37/04) zu § 19 GWB
entschieden, dass zwar letztlich nicht die Art der Preisfin-
dung, sondern deren Ergebnis den Missbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung darstelle. Doch könne der Ansatz
insbesondere einer Mehrheit von Preisbildungsfaktoren ein
Indiz dafür sein, dass der so gewonnene Preis missbräuch-
lich überhöht ist, wenn anzunehmen sei, dass der auf ihrer
Grundlage kalkulierte Preis bei wirksamem Wettbewerb auf
dem Markt nicht durchgesetzt werden könnte.

Nach Satz 1 Nr. 1 kann die Kartellbehörde für die Begrün-
dung des Missbrauchsverdachts andere Versorgungsunter-
nehmen als Maßstab heranziehen. Ob diese hinreichend ver-
gleichbar sind, ist im Rahmen der sachlichen Rechtfertigung
zu klären. Als weitere Vergleichsunternehmen können ent-
sprechend der Rechtsanwendungspraxis zu § 19 GWB auch
nicht dem Energiesektor zugehörige Unternehmen in Be-
tracht kommen, soweit es sich ansonsten um einen vergleich-
baren Markt handelt. In Frage kommen insbesondere Märk-
te, die ebenfalls ganz oder teilweise von Netzstrukturen
geprägt sind. Weiterhin können Rohstoffmärkte, für deren
Preisbildung der Handel über Warenbörsen eine zentrale
Rolle spielt, als Vergleichsmärkte in Betracht kommen. Kei-
ne Rolle spielt, ob die Unternehmen, auf die sich Nummer 1
bezieht, auf Märkten mit oder ohne funktionierenden Wett-
bewerb tätig sind. Insoweit wird die zu dieser Frage bereits
zu § 19 GWB ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung
nachvollzogen.

Entsprechend dem von der Rechtsprechung zu § 19 Abs. 4
Nr. 2 GWB entwickelten Grundsatz ist für Preise, die sich
bei der Anwendung des Vergleichsmarktkonzeptes als über-
höht darstellen, eine sachliche Rechtfertigung möglich. Es
gelten die für § 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB entwickelten Grund-
sätze. Die materielle Beweislast für die sachliche Rechtfer-
tigung ist entsprechend der gängigen Praxis den markt-
beherrschenden Unternehmen auferlegt.

Nach Satz 1 Nr. 2 kann auch der absolut überhöhte Preis
einen Missbrauchsvorwurf rechtfertigen. Damit wird die
Möglichkeit, einen Ausbeutungsmissbrauch mit einer unan-
gemessenen Kosten-Preis-Relation zu begründen, für den
Bereich der Energiewirtschaft ausdrücklich klargestellt. § 29
kodifiziert insoweit die Prüfungskonzepte der Kostenkont-
rolle und Gewinnbeschränkung für die Anwendung von § 19
Abs. 1, 4 Nr. 2 GWB und Artikel 82 EG-Vertrag, die die
Rechtsprechung insbesondere zu Artikel 82 EG-Vertrag be-
reits anerkannt hat (EuGH vom 14. Februar 1978, United
Brands, Rs. 27/76, Slg. 1978, 207).

Die Prüfung des Verhältnisses von Gewinn und Kosten ori-
entiert sich an den üblichen Preisbildungsmechanismen im
Wettbewerb. Maßstab der Angemessenheitsprüfung ist ne-
ben den Ordnungsprinzipien einer Wettbewerbswirtschaft,
wie sie sich aus dem GWB ergeben, gerade auch – mit Blick
auf die Nachfrager – das im EnWG normierte Ziel der preis-
günstigen Energieversorgung.

Hohe Preis-Kosten-Abstände können zwar ein Indiz für ein
unangemessenes Preis-Kosten-Verhältnis sein. Bei der Prü-
fung der Angemessenheit sind jedoch gegebenenfalls Son-
derfaktoren zu berücksichtigen. So kann beispielsweise ein
hoher Preis-Kosten-Abstand auf außerordentliche Effizienz-
steigerungen zurückgehen oder dadurch zu erklären sein,
dass in die Folgeperiode verschobene Investitionen zu einer

außerplanmäßigen Minderung der Aufwendungen in der be-
trachteten Periode geführt haben. Für die Beurteilung, ob ein
Missverhältnis zwischen Preis und Kosten gegeben ist, kön-
nen auch Erfahrungswerte aus Branchen außerhalb der Ener-
giewirtschaft herangezogen werden.

Satz 2 stellt klar, dass das für den Ausbeutungsmissbrauch
geltende Als-ob-Wettbewerbskonzept auch den Maßstab für
die Ansetzbarkeit der Kosten bildet. Kosten, die ein Unter-
nehmen bei funktionierendem Wettbewerb vermeiden oder
nicht geltend machen würde bzw. nicht über die Preise ab-
wälzen könnte, dürfen bei der Anwendung von § 29 nicht
zugunsten des Normadressaten berücksichtigt werden. Das
Gesetz verwendet keinen bestimmten Kostenbegriff etwa im
Sinne von Durchschnittskosten. Die Kartellbehörden haben
bei Anwendung des § 29 anerkannte ökonomische Theorien
zu beachten, z. B. den Grundsatz, dass bei vollkommenem
Wettbewerb die Preise den Grenzkosten entsprechen. Die
Kartellbehörde kann nach § 59 das Versorgungsunterneh-
men auffordern, Kosten, deren Aufschlüsselung und Kalku-
lationsgrundlagen darzulegen.

Zu Nummer 5 (§ 32c)

Es handelt sich um eine Folgeänderung im Hinblick auf die
Einfügung des neuen § 29.

Zu Nummer 6 (§ 33 Abs. 5 Satz 1)

Es handelt sich um die Bereinigung eines Redaktionsverse-
hens.

Zu Nummer 7 (Überschrift von § 34a)

Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung. Die mit
dem Wort „Einrichtungen“ gemeinten Verbraucherorganisa-
tionen sind in § 34a nicht miterfasst.

Zu Nummer 8 (§ 35 Abs. 3)

Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung aufgrund
der Neufassung der Fusionskontrollverordnung durch den
Rat der Europäischen Union.

Zu den Nummern 9, 10 und 11

Durch Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom
22. November 2005 (BGBl. I S. 3197) erhielt das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit die Bezeichnung
„Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie“.

Zu Nummer 12 (§ 59 Abs. 4)

Satz 2 fasst die Voraussetzungen für eine Durchsuchung
konkreter durch eine an § 102 der Strafprozessordnung
(StPO) angelehnte Formulierung. Eine Einschränkung der
bisherigen Durchsuchungsrechte ist damit nicht verbunden.

Durch die Änderung des Satzes 2 wird das Zitiergebot des
Artikels 19 Abs. 1 Satz 1 GG befolgt. Es handelt sich um die
Berichtigung eines Redaktionsversehens.

Zu Nummer 13 (§ 64 Abs. 1)

Im europäischen Recht bewirkt die Anfechtung von Ent-
scheidungen in Missbrauchsverfahren keinen automatischen
Aufschub des Vollzugs. Durch die Streichung der Nummer 1
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entfällt auch die aufschiebende Wirkung von Beschwerden
gegen Verfügungen, die sich gegen einen Missbrauch nach
den §§ 19 bis 21 und 29 GWB richten. Solche Verfügungen
sind künftig sofort vollziehbar. Mit der Neuregelung wird
der durch die 7. GWB-Novelle angestrebte Gleichlauf von
Beschwerdemöglichkeiten nach deutschem und europäi-
schem Recht fortgeführt. Nach der jüngsten Rechtsprechung
des BGH (Entscheidung vom 17. August 2006, Soda-Club,
KVR 11/06) kann bei der Frage des sofortigen Vollzugs von
Verfügungen in Missbrauchsverfahren nicht mehr danach
unterschieden werden, ob die Verfahren auf europäisches
oder deutsches Recht gestützt sind. Eine einheitliche Rege-
lung ist daher erforderlich. Aus diesem Grund wird in § 64
die sofortige Vollziehbarkeit von kartellbehördlichen Ent-
scheidungen für den Bereich der Missbrauchsaufsicht insge-
samt vorgesehen.

Zu Nummer 14 (§ 66 Abs. 3)

Es handelt sich um die Korrektur eines Redaktionsverse-
hens. Nach § 66 Abs. 3 Satz 1 beginnt die Frist für die Be-
gründung der Beschwerde gegen Kartellamtsverfügungen
generell zwei Monate nach deren Zustellung. Dies kann für
Beschwerden gegen die Untersagung eines Zusammen-
schlusses nach § 36 Abs. 1, in denen ein Antrag auf Ertei-
lung einer Ministererlaubnis nach § 42 gestellt wird, nicht
gelten. Denn nach § 66 Abs. 1 Satz 3 beginnt in diesen Fäl-
len die Frist für die Einlegung der Beschwerde gegen die
Kartellamtsverfügung erst mit der Zustellung der Verfügung
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie.
Die Ergänzung entspricht der Regelung in § 42 Abs. 3.

Zu Nummer 15 (§ 78a)

Die Änderung berücksichtigt die Tatsache, dass es derzeit
keine gesetzliche Regelung gibt, die entsprechend § 130a
der Zivilprozessordnung (ZPO) in Verbindung mit § 1 der
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim
BGH die Einreichung elektronischer Dokumente beim BGH
in Kartellverwaltungssachen zulässt. Der neue § 78a schafft
hierfür die notwendige Ermächtigungsgrundlage.

Zu Nummer 16 (§ 80 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 Buchstabe a)

Es handelt sich um die Berichtigung eines Redaktionsverse-
hens.

Zu Nummer 17 (§ 81)

Wegen des unbeabsichtigten rückwirkenden Inkrafttretens
des § 81 in der Fassung des Gesetzes vom 7. Juli 2005 wird
aus Gründen der Rechtssicherheit der vollständige Wortlaut
des § 81 neu bekannt gemacht.

Darüber hinaus enthält § 81 in der neu bekannt zu machen-
den Fassung folgende Änderungen:

In Absatz 2 Nr. 1 wird der neue § 29 zusätzlich eingefügt.
Bei der Streichung der Wörter „eine Vereinbarung oder“ in
Absatz 2 Nr. 3 handelt es sich um eine redaktionelle Berich-
tigung.

Durch die Ergänzung in Absatz 7 wird klargestellt, dass das
Bundeskartellamt die Möglichkeit besitzt, Leitlinien auch

für die Festlegung der Bußgeldhöhe zu erlassen. Das Bun-
deskartellamt kann sich dabei insbesondere an den Leitlinien
der Kommission zur Festsetzung der Geldbuße orientieren.

Zu Nummer 18 (§ 90 Abs. 2 Satz 1)

Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung im
Hinblick auf die Streichung des § 29 a. F. im Rahmen der
7. GWB-Novelle.

Zu Nummer 19 (§ 130)

Es handelt sich um eine Folgeänderung im Hinblick auf die
Einfügung des § 29.

Zu Nummer 20 (§ 131)

Zu den Buchstaben a und b

Es handelt sich um die Bereinigung redaktioneller Versehen.
§ 131 Abs. 1 soll die Übergangsregelungen für unbefristete
Freistellungen, Absatz 2 für befristete Freistellungen enthal-
ten. Da Lizenzverträge nur zeitlich befristet freigestellt wer-
den konnten, ist die Übergangsregelung für diese Freistel-
lungen in den Absatz 2 einzuordnen. Bei dem Zitat der
Mittelstandsempfehlungen wird ein Redaktionsversehen be-
richtigt.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um die Bereinigung eines Redaktionsverse-
hens.

Zu Buchstabe d

Die Befristung der Geltungsdauer des § 29 soll dazu bei-
tragen, Sonderregelungen für Branchen in diesem Gesetz zu
beschränken und nur so lange zuzulassen, wie sie zur Errei-
chung des Gesetzeszwecks unbedingt erforderlich sind.

Zu Artikel 2 (Änderung des Energiewirtschafts-
gesetzes)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Es handelt sich um Folgeänderungen im Hinblick auf die
Einfügung der §§ 66a, 83a und 90a.

Zu Nummer 2 (§ 58 Abs. 2)

Es handelt sich um eine Folgeänderung im Hinblick auf die
Einfügung des § 29 GWB.

Zu Nummer 3 (§ 66a)

Es handelt sich um eine Ergänzung, die eine Folge der
Änderung der behördlichen Zuständigkeiten während des
Gesetzgebungsverfahrens zum EnWG auf Grundlage der
Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses ist (vgl.
Bundestagsdrucksache 15/5736). Durch die vorgesehene
Zuständigkeitsverteilung zwischen Bundesnetzagentur und
Landesregulierungsbehörden ist ein Bedürfnis nach Rechts-
sicherheit über die zuständige Regulierungsbehörde entstan-
den, das auch der entsprechenden Regelung in § 55 GWB
zugrunde liegt.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 13 – Drucksache 16/5847

Zu Nummer 4 (§ 69 Abs. 4)

Zu Buchstabe a

Satz 2 fasst die Voraussetzungen für eine Durchsuchung
konkreter durch eine an § 102 StPO angelehnte Formulie-
rung. Eine Einschränkung der bisherigen Durchsuchungs-
rechte ist damit nicht verbunden.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um die Berichtigung eines Redaktionsver-
sehens. Durch die Änderung wird das Zitiergebot des Arti-
kels 19 Abs. 1 Satz 1 GG befolgt.

Zu Nummer 5 (§ 83a)

Die Vorschrift entspricht dem im Jahre 2005 neu eingefügten
§ 71a GWB. Die Regelung setzt eine Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts um, nach der es gegen das Rechts-
staatsprinzip in Verbindung mit Artikel 103 Abs. 1 GG ver-
stößt, wenn eine Verfahrensordnung keine fachgerichtliche
Abhilfemöglichkeit für den Fall vorsieht, dass ein Gericht in
entscheidungserheblicher Weise den Anspruch auf rechtli-
ches Gehör verletzt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 30. April
2003, NJW 2003, S. 1924 ff.).

Zu Nummer 6 (§ 90a)

Die Änderung berücksichtigt die Tatsache, dass es derzeit
keine gesetzliche Regelung gibt, die entsprechend § 130a
ZPO in Verbindung mit § 1 der Verordnung über den elektro-
nischen Rechtsverkehr beim BGH die Einreichung elektro-
nischer Dokumente beim BGH in Kartellverwaltungssachen
zulässt. Der neue § 90a schafft hierfür die notwendige Er-
mächtigungsgrundlage.

Zu Nummer 7 (§ 111)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung im Hinblick auf die
Einfügung des § 29 GWB.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Klarstellung des Gewollten.

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Anlage 2

Der Nationale Normenkontrollrat hat zum Entwurf eines
Gesetzes zur Bekämpfung von Preismissbrauch im Be-
reich der Energieversorgung und des Lebensmittel-
handels am 18. April 2007 wie folgt Stellung genommen:

Im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung hat der Nationale
Normenkontrollrat den Gesetzentwurf dahingehend geprüft,
inwieweit Informationspflichten und daraus resultierende
Bürokratiekosten nachvollziehbar dargestellt worden sind.

Nachdem auf die in einem früheren Diskussionsstadium er-
wogene Kennzeichnungspflicht verzichtet wurde, werden
mit dem vorliegenden Entwurf keine Informationspflichten
für Unternehmen, Bürger und Verwaltung eingeführt, ge-
ändert oder aufgehoben.

Der Nationale Normenkontrollrat hat daher im Rahmen
seines gesetzlichen Prüfauftrags keine Bedenken gegen das
Regelungsvorhaben.
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Anlage 3

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 834. Sitzung am 8. Juni 2007 be-
schlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2
des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 2 Nr. 2a – neu – (§ 66 Abs. 3 EnWG),
Nr. 4b – neu – (§ 79 Abs. 2 EnWG)

Artikel 2 ist wie folgt zu ändern:

a) Nach Nummer 2 ist folgende Nummer einzufügen:

,2a. § 66 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„An Verfahren vor nach Landesrecht zuständigen
Behörden ist auch die nach § 54 zuständige Re-
gulierungsbehörde beteiligt.“ ‘

b) Nach Nummer 4a – neu – ist folgende Nummer einzu-
fügen:

,4b. § 79 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„Richtet sich eine Beschwerde gegen eine Ent-
scheidung einer nach Landesrecht zuständigen
Behörde, ist auch die nach § 54 zuständige Regu-
lierungsbehörde an dem Verfahren beteiligt.“ ‘

B e g r ü n d u n g

Der § 79 EnWG ist im Regierungsentwurf des EnWG
(am 28. Juli 2004 verabschiedete das Bundeskabinett den
Entwurf „Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energie-
wirtschaftsrechts“ – vgl. Bundesratsdrucksache 613/04
vom 13. August 2004) bereits in der Begründung kom-
mentiert mit: „Die Vorschrift übernimmt § 67 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.“

Auch die Verabschiedung laut Bundestagsdrucksache 15/
3917 vom 14. Oktober 2004 beinhaltet diese Begründung
noch.

§ 67 Abs. 2 GWB:

„Richtet sich eine Beschwerde gegen eine Verfügung
einer obersten Landesbehörde, ist auch das Bundes-
kartellamt an dem Verfahren beteiligt.“

§ 66 Abs. 3 und § 79 Abs. 2 EnWG sind dem Zeitfaktor
bei der Überarbeitung des EnWG im Rahmen des Ver-
mittlungsausschusses zum Opfer gefallen. In den nun-
mehr noch im Gesetz enthaltenen Fassungen gehen die
Formulierungen noch vom Regierungsentwurf aus, wo
ausschließlich die Bundesnetzagentur ohne Beteiligung
der Länder die Netzentgelte regulieren sollte. Dies sollte
im Übrigen auch ex post und nicht ex ante erfolgen. Vor
diesem Hintergrund war das Nachempfinden aus dem
GWB berechtigt, nicht aber mit dem verabschiedeten
EnWG, wo klar die Zuständigkeiten der Länder in § 54
EnWG geregelt sind und wo eindeutig die Genehmigung
der Entgelte nach § 23a EnWG ex ante zu erfolgen hat.

§ 66 Abs. 3 und § 79 Abs. 2 EnWG finden dann Anwen-
dung, wenn es um Entscheidungen im nicht regulierten
Bereich geht, also primär bei Entscheidungen der Ener-
gieaufsichtsbehörden und Kartellbehörden der Länder.

Zur Zeit der Gesetzesbegründung (2004) konnte der
Gesetzgeber noch gar keine parallele Zuständigkeit der
Länder- und Bundesregulierungsbehörden berücksich-
tigen, da sie nicht beabsichtigt war und erst im Ergebnis
der Beratungen des Vermittlungsausschusses entstanden
ist.

Des Weiteren kommt man, wenn der Auffassung der
Bundesnetzagentur zur ihrer Beteiligung an Verfahren
gefolgt werden würde, die in die Zuständigkeit der Län-
der gemäß § 54 EnWG fallen, in den Bereich der nicht
zulässigen Mischverwaltung zwischen Land und Bund.

Gerade im Bereich der Netzentgeltgenehmigungen
neigen die Oberlandesgerichte (OLG) in einzelnen Punk-
ten zu teilweise unterschiedlichen Auffassungen. Die
Landesregulierungsbehörden müssen ihre Auffassungen
vor dem zuständigen OLG vertreten. Insofern wird es
schon aus dieser Systematik heraus ad absurdum geführt,
dass die Bundesnetzagentur an Verfahren, die sich in der
Zuständigkeit der Länder befinden, beteiligt werden will,
um ggf. ihre eigene Rechtsauffassung auf diesem Wege
durchzusetzen. Das zuständige OLG für die Bundes-
netzagentur ist ausschließlich das OLG Düsseldorf.
Selbstverständlich können die Landesregulierungsbehör-
den auf freiwilliger Basis die Bundesnetzagentur an ihren
Verfahren beteiligen; ein gesetzlicher Anspruch ergibt
sich aus § 79 Abs. 2 EnWG nicht.

Dies hat offenkundig auch die Bundesnetzagentur er-
kannt, denn ansonsten wäre auch der Weg über Artikel 2
Nr. 13 Buchstabe b und Nr. 16 des KWKG-Entwurfs
(Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) überflüssig.

Mit den zuständigen Landesbehörden sind sowohl die
Energieaufsicht als auch die Landeskartellbehörde ge-
meint.

2. Zu Artikel 2 Nr. 4 Buchstabe b – neu –
(§ 69 Abs. 5 Satz 2 – neu – EnWG)

Artikel 2 Nr. 4 ist wie folgt zu fassen:

,4. § 69 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

<… wie Vorlage …>

bb) Folgender Satz wird angefügt:

<… wie Vorlage …>

b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

„Dem von der Durchsuchung Betroffenen ist nach
deren Beendigung auf Verlangen ein Verzeichnis
der in Verwahrung oder Beschlag genommenen
Gegenstände, falls dies nicht der Fall ist, eine Be-
scheinigung hierüber zu geben.“‘
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B e g r ü n d u n g

Die Regelung entspricht § 107 Satz 2 StPO. Der Betrof-
fene hat ein Interesse daran, dass dokumentiert wird, wel-
che konkreten Gegenstände die Behörde beschlagnahmt
bzw. verwahrt. Die nach § 96 Abs. 4 EnWG vorgesehene
Niederschrift muss dagegen nur das „wesentliche Ergeb-
nis“ der Durchsuchung enthalten, nicht jedoch eine de-
taillierte Auflistung. Eine Ergänzung ist daher angemes-
sen.

3. Zu Artikel 2 Nr. 4a – neu – (§ 73 Abs. 1 Satz 2 EnWG)

In Artikel 2 ist nach Nummer 4 folgende Nummer einzu-
fügen:

,4a. In § 73 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 5 Abs. 2“
durch die Angabe „§ 5 Abs. 4“ ersetzt.‘

B e g r ü n d u n g

Das Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wurde durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 2005 (VwZR-
NovG – Gesetz zur Novellierung des Verwaltungszustel-
lungsrechts) geändert. Der frühere § 5 Abs. 2 VwZG ist
nun § 5 Abs. 4 VwZG.

4. Zu Artikel 2 Nr. 5a – neu – (§ 86 Abs. 1 EnWG)

In Artikel 2 ist nach Nummer 5 folgende Nummer einzu-
fügen:

,5a. In § 86 Abs. 1 werden nach dem Wort „Gegen“ die
Wörter „die in der Hauptsache erlassenen“ gestri-
chen.‘

B e g r ü n d u n g

Die Rechtsbeschwerdemöglichkeiten in den §§ 86, 87
EnWG sollten – parallel zum entsprechenden Rechtsweg
in den §§ 74, 75 GWB – auf Entscheidungen der OLG im
Eilverfahren erstreckt werden.

§ 74 Abs. 1 GWB wurde in der 7. GWB-Novelle 2005
auf Antrag des Bundesrates hin im Vermittlungsverfah-
ren in diesem Sinne geändert. Eine parallele Änderung
des EnWG bei der zeitgleichen Novellierung dieses Ge-
setzes unterblieb bei Erlass des EnWG trotz eines ent-
sprechenden Bundesratsantrags.

Mit der vorgeschlagenen Regelung könnten auch in Ver-
fahren nach dem EnWG Rechtsfragen von grundsätz-
licher Bedeutung einer Entscheidung durch den BGH zu-
geführt werden, selbst wenn es in der Hauptsache – wie
es häufig der Fall ist – nicht mehr zu einer rechtsbe-
schwerdefähigen Entscheidung kommt. Das EnWG be-
schränkt bereits jetzt die Rechtsbeschwerde in der Haupt-
sache auf Leitfälle von grundsätzlicher Bedeutung, um
den BGH zu entlasten (§ 86 Abs. 2 EnWG). Derselbe
Maßstab sollte auch für Rechtsbeschwerden im Eilver-
fahren gelten und sicherstellen, dass der BGH nicht mit
einer übergroßen Zahl an vorläufigen Verfahren befasst
wird.

Gerade im Zusammenhang mit der Netzregulierung tritt
eine Vielzahl neuer, ungeklärter Rechtsfragen auf. Wenn
die Eilentscheidung von einer Rechtsfrage mit grundsätz-
licher Bedeutung abhängt, eine richterliche Rechtsfort-
bildung im Raume steht oder das entscheidungserhebli-
che Rechtsproblem nicht einheitlich entschieden oder

sehr kontrovers diskutiert wird, kann das befasste OLG
geneigt sein, eine richtungweisende Entscheidung dem
Hauptsacheverfahren mit dem Ziel einer höchstrichterli-
chen Klärung vorzubehalten. In solchen Fällen, in denen
bisher ungeklärte Rechtsfragen entscheidungserheblich
sind, kann nur die Eröffnung der Rechtsbeschwerdemög-
lichkeit zum BGH einen effektiven zeitnahen Rechts-
schutz gewährleisten. Spätere Entscheidungen in der
Hauptsache über Sachverhalte, die möglicherweise Jahre
zurückliegen, befriedigen die Beteiligten oft nicht mehr.
Für die Verfahrensbeteiligten hat der Eilrechtsschutz fak-
tisch daher vielfach eine größere Bedeutung als das
Hauptsacheverfahren. Dem wird mit der Eröffnung einer
Rechtsbeschwerdeinstanz im Eilverfahren Rechnung ge-
tragen.

Hebt das OLG eine Auskunftsverfügung der Regulie-
rungsbehörde gemäß § 69 EnWG auf – etwa weil es den
Anfangsverdacht missbräuchlichen Handelns verneint
oder das der Auskunftsverfügung zugrunde liegende Ver-
folgungskonzept der Kartellbehörde nicht billigt –, so
muss die Behörde das Missbrauchsverfahren in der Regel
einstellen. Zu einer Klärung der einschlägigen Rechtsfra-
gen beim BGH – selbst wenn diese grundsätzlicher Natur
sind – kann es nicht kommen, da keine Entscheidung der
Regulierungsbehörde in der Sache ergehen und kein
Hauptsacheverfahren vor den Gerichten durchgeführt
werden wird. Es ist unangemessen, dass damit faktisch
das OLG endgültig über die Berechtigung eines Miss-
brauchsvorwurfs urteilt.

5. Zu Artikel 2 Nr. 6a – neu –
(§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a – neu – EnWG)

In Artikel 2 ist nach Nummer 6 folgende Nummer einzu-
fügen:

,6a. In § 91 Abs. 1 Satz 1 wird nach Nummer 3 folgende
Nummer eingefügt:

„3a. Entscheidungen nach § 19 Abs. 2 der Verord-
nung über die Entgelte für den Zugang zu Elek-
trizitätsversorgungsnetzen vom 25. Juli 2005
(BGBl. I S. 2225), zuletzt geändert durch …. ;“.‘

B e g r ü n d u n g

Entscheidungen über individuelle Netzentgelte nach § 19
Abs. 2 StromNEV (Stromnetzentgeltverordnung) haben
einen nicht unerheblichen Bearbeitungsumfang, ähnlich
dem der gebührenpflichtigen Entscheidungen nach § 23a
EnWG. Die Erhebung von Verwaltungsgebühren ist da-
her wirtschaftlich angemessen. Bisher fehlt jedoch eine
Ermächtigungsgrundlage für die Erhebung von Gebüh-
ren. Der Gebührenkatalog des § 91 Abs.1 EnWG muss
daher entsprechend ergänzt werden.

6. Zu Artikel 2 Nr. 6b – neu – (§ 110 Abs. 3 EnWG)

In Artikel 2 ist nach Nummer 6a – neu – folgende Num-
mer einzufügen:

,6b. In § 110 Abs. 3 wird die Angabe „Absatzes 1 Nr. 2“
durch die Angabe „Absatzes 1 Nr. 3“ ersetzt.‘

B e g r ü n d u n g

Richtigstellung eines redaktionellen Versehens.
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Anlage 4

Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung nimmt zu den Vorschlägen des Bun-
desrates wie folgt Stellung:

Zu Nummer 1

Zu Artikel 2Nr. 2a – neu – (§ 66 Abs. 3 EnWG)
Nr. 4b – neu – (§ 79 Abs. 2 EnWG)

Die Bundesregierung wird die Vorschläge im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren prüfen. Sie weist darauf hin, dass die
Auslegung des § 66 Abs. 3 EnWG und des § 79 Abs. 2
EnWG Gegenstand gerichtlicher Klärung ist. In der Sache
geht es um die Frage der Beteiligung der Bundesnetzagentur
an Verfahren der Landesregulierungsbehörden, die bisher
wie im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in Bezug
auf die Verfahrensbeteiligung des Bundeskartellamtes an
Verfahren der Landeskartellbehörden geregelt ist.

Zu Nummer 2

Zu Artikel 2 Nr. 4 Buchstabe b – neu –
(§ 69 Abs. 5 Satz 2 – neu – EnWG)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Zu Nummer 3

Zu Artikel 2 Nr. 4a – neu – (§ 73 Abs. 1 Satz 2 EnWG)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Zu Nummer 4

Zu Artikel 2 Nr. 5a – neu – (§ 86 Abs. 1 EnWG)

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen.

Zutreffend hat der Bundesrat darauf hingewiesen, dass im
Rahmen des Vermittlungsverfahrens zur 7. GWB-Novelle
auf seinen Antrag in die Rechtsbeschwerderegelung des § 74
Abs. 1 GWB eine seinem jetzigen Vorschlag zu § 86 Abs. 1

EnWG entsprechende Regelung aufgenommen wurde. Es ist
auch nicht auszuschließen, dass die vorgeschlagene Erstre-
ckung der Rechtsbeschwerdemöglichkeit auf Entscheidun-
gen der OLG im Eilverfahren den einstweiligen Rechts-
schutz zeitnah und wirksamer ausgestalten und auch helfen
könnte, Rückabwicklungsfragen zu vermeiden, die entste-
hen können, weil die Entscheidungen der Regulierungsbe-
hörden nach § 76 Abs. 1 EnWG grundsätzlich sofort voll-
ziehbar sind.

Allerdings ist § 74 Abs. 1 GWB eine Sonderregelung im
Vergleich zu der allgemein im Bereich einstweiliger Verfah-
ren geltenden Begrenzung des Instanzenzuges. Die Vor-
schrift ist auch erst im Juli 2005 in Kraft getreten, so dass
bisher nur in begrenztem Maße Erfahrungen mit ihrer An-
wendung möglich waren. Es bedarf deshalb noch genauerer
Prüfung, ob die gesammelten Erfahrungen die Übertragung
einer entsprechenden Sonderregelung auf andere Rechtsbe-
reiche, in diesem Fall das EnWG, rechtfertigen.

Zu Nummer 5

Zu Artikel 2 Nr. 6a – neu –
(§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a – neu – EnWG )

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag im Grundsatz
zu. Sie befürwortet das Ziel, eine Gebührenpflicht auch für
Entscheidungen über individuelle Netzentgelte nach § 19
Abs. 2 StromNEV herbeizuführen. Allerdings sollte eine
statische Verweisung auf die Vorschrift der Rechtsverord-
nung vermieden werden, da jede Änderung des § 19 Abs. 2
StromNEV einen erneuten Änderungsbedarf für den Gebüh-
renkatalog in § 91 EnWG auslösen würde.

Zu Nummer 6

Zu Artikel 2 Nr. 6b – neu – (§ 110 Abs. 3 EnWG)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.
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